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Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur 
und Tourismus 
 

 
 29.08.2016 
 

 
Kenntnisnahme 

 
 

Bericht über das Landesprogramm "Kultur und Schule" 2016/2017 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus nehmen den 
Bericht zur Kenntnis. 
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Bericht über das Landesprogramm "Kultur und Schule" 2016/2017 

 
 
Anlass der Vorlage: 

Das Landesprogramm Kultur und Schule existiert seit dem Schuljahr 2007/2008. Der An-
tragstellung bis jeweils zum 31. Mai für das folgende Schuljahr geht ein durch Ministerialer-
lass geregeltes Auswahlverfahren voran. Der Erlass legt auch fest, dass in Kreisen die für 
Kultur zuständigen Büros der Kreisverwaltungen das Verfahren abwickeln. 
Nach Abschluss des Verfahrens legt die Verwaltung jährlich einen aktualisierten Bericht 
vor. 

 
 
Ziel und Ablauf des Landesprogramms: 

Ziel des Landesprogramms ist, Kunstschaffende und Kulturpädagogen aller Sparten zur 
Gestaltung von kreativen Projekten in die Schulen Nordrhein-Westfalens einzuladen. Die 
Projekte ergänzen das schulische Lernen und eröffnen Kindern und Jugendlichen - unab-
hängig von ihrer Herkunft - die Begegnung mit Kunst, Kultur und Kreativität. Die Projekte 
umfassen in der Regel über das Schuljahr verteilt 40 Einheiten à 90 Minuten (Anlage: För-
derrichtlinie). Da sich die Maßnahmen inhaltlich nicht am Lehrplan orientieren dürfen, sind 
sie kein Ersatz für den regulären Kunst- oder Musikunterricht. 
 
Die Künstlerinnen und Künstler verpflichten sich, an vier eintägigen Seminaren teilzuneh-
men. Die Seminare vermitteln Informationen über die Arbeitsbedingungen im Schulalltag 
und bieten Unterstützung bei der Entwicklung möglicher Projekte. Nach dem Besuch der 
Fortbildungen gehören die Teilnehmenden zu einem so genannten Künstlerpool, der Schu-
len für die Suche nach geeigneten Künstlern zur Verfügung steht. 
 

Der Höchstbetrag der anerkennungsfähigen zuwendungsfähigen Ausgaben beläuft 
sich pro künstlerischem Projekt auf 3.050 Euro. Gefördert werden bis zu 80 vom Hun-
dert der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Form eines Festbetrages in Höhe 
von 2.440 €. Die Differenz ist als Eigenanteil der Schule oder des Schulträgers bzw. 
maximal hälftig durch Fördergelder Dritter (z.B. Förderverein) aufzubringen. 
Die Zuwendung ist für folgende Maßnahmen zu verwenden: 

a) 27,50 Euro je 45 Minuten als Entgelt für die beteiligten Künstler und Kunstpäda-
gogen,  
b) Übernahme von Reise- und projektbezogenen Sachausgaben der beteiligten 
Künstler und Kunstpädagogen in Höhe von höchstens 750 Euro je Projekt bzw. be-
teiligtem Künstler oder Kunstpädagogen, wenn mehr als ein Künstler oder Kunstpä-
dagoge am Projekt beteiligt ist.  
c) Übernahme von Ausgaben für eine Abschlusspräsentation oder -veranstaltung in 
Höhe von 100 Euro je Projekt.  

Das zuständige Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport veröffentlicht 
vorab für jede kreisfreie Stadt und jeden Kreis in NRW einen Finanzrahmen, den so ge-
nannten Orientierungsrahmen, bis zu dessen Höhe maximal gefördert werden kann. Der 
Rahmen richtet sich nach der Anzahl der Schüler und Schulen im Einzugsbereich. 
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Künstler und Schulen im Kreis Mettmann richten ihre Anträge auf Projektförderung im 
Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule bei der Kulturabteilung der Kreisverwal-
tung ein. Die Zuständigkeit der Kreis-Kulturverwaltungen ist durch Erlass festgelegt. Seit 
2010 endet die Antragsfrist jeweils am 31. März für das folgende Schuljahr. Alle Projektan-
träge werden anschließend durch eine Jury begutachtet und bewertet. Daraufhin erstellt 
die Kulturabteilung des Kreises einen Gesamtantrag und reicht diesen zum 31. Mai bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf ein. 
 

 
Bericht über das Verfahren zum Schuljahr 2016/2017 im Kreis Mettmann: 

Bis zum 31. März 2016 gingen 26 Anträge von Schulen aus acht kreisangehörigen Städ-
ten sowie von Schulen in Kreisträgerschaft ein. Der vom Ministerium veröffentlichte Orien-
tierungsrahmen betrug für den Kreis Mettmann 86.500 €. Das Antragsvolumen in Höhe 
von 70.400 € schöpfte diesen Rahmen nicht aus. 
 
Die Kulturabteilung kontrollierte die Projektanträge auf Vollständigkeit und Einhaltung der 
Formalien und schickte den Jurymitgliedern alle Projektdatenblätter rechtzeitig vor dem 
Jurytermin zu. Am 24. Mai 2016 traf sich die Jury, die nach Maßgabe des Runderlasses 
vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 26.02.2015 (Anlage: 
Erlass) folgendermaßen besetzt war: 

- zwei Künstler unterschiedlicher Sparten  

- eine Person mit schulfachlichem Hintergrund 

- eine Person aus dem Bereich der kulturellen Jugendbildung 

- eine von der Staatskanzlei benannte Person mit kulturfachlichem Hintergrund (i.d.R. 
Vertretung aus der Bezirksregierung). 

Die Jury empfahl 21 Anträge zur Förderung (Anlagen: „Projektliste“ und „Statistik“). Die 
Fördersumme beträgt insgesamt 58.416 €. In der Regel führten nicht erfüllte Auswahlkrite-
rien zum Ausschluss des Projektantrags. Insbesondere gegen Punkt 3.2 b des Erlasses, 
„es muss sich dezidiert um „ergänzende“ Angebote im außerunterrichtlichen Bereich han-
deln, d. h. die Projekte dürfen nicht Bestandteil der Stundentafel des Regelunterrichts oder 
im Kerncurriculum vorgeschrieben sein“, verstießen einige Projektanträge. 
 
Die Kreisverwaltung hat den Gesamt-Förderantrag fristgerecht zum 31. Mai bei der Be-
zirksregierung eingereicht. Der Zuwendungsbescheid ist vor den Sommerferien eingegan-
gen. Die Schulverwaltungsämter, Schulen und Künstler wurden entsprechend informiert. 
 
Die Fördermittel des Landes werden in zwei Raten zum 1. September und zum 1. März bei 
der Kreisverwaltung eingehen; die Kulturabteilung wird wie bisher den Schulträgern die an-
teiligen Beträge zur Weiterleitung an die Schulen bzw. die Künstler anweisen. 
 
Das Landesprogramm bietet sowohl den Schulen als auch den Kunstschaffenden Chan-
cen: 
Zum einen können die Schulen losgelöst vom Lehrplan neue kulturelle und kreative Impul-
se setzen, die für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sind. Zum anderen sichert das 
Landesprogramm freien Künstlern eine kleine Einnahmequelle. 
 
Allgemeine Informationen zum Landesprogramm und über bislang im Land geförderte Pro-
jekte stehen unter http://kulturundschule.de bereit. 
 
 

Anlagen: 
Erlass 
Förderrichtlinie 
Statistik 
Projektliste 

http://kulturundschule.de/
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